Information zur Aufbewahrung von Waffen im Privatbereich (Altbesitz, Erben, Jäger, Sportschützen) und Vereinsanlagen 


Waffenaufbewahrung nach dem Waffengesetz (§ 36) und der Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung (§§ 13 u. 14) 

Grundsatz:

Wer Waffen oder Munition besitzt, hat die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um zu verhindern dass diese Gegenstände abhanden kommen oder Dritte sie unbefugt an sich nehmen (§ 36 (1) Satz 1 Waffengesetz).

Erwerbspflichtige Schusswaffen dürfen nur getrennt von Munition aufbewahrt werden, sofern nicht die Aufbewahrung in einem Sicherheitsbehältnis erfolgt, das mindestens der Norm DIN EN 1143‑1, Widerstandsgrad 0 (Stand Mai 1997), oder eine Norm mit gleichem Schutzniveau eines anderen Mitgliedstaates des Übereinkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR‑Mitgliedstaat) entspricht (§ 36 (1) Satz 2 Waffengesetz).
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Außer erwerbspflichtige Schusswaffen zählen zu Waffen z‑B. auch:

· Luftdruck-, Federdruckwaffen mit        - Zeichen

· Bajonette, Schwerter, Degen (Hieb- und Stichwaffen)



 
· Reizstoffsprühgeräte mit amtlichen Prüfzeichen

· Schreckschusswaffen (sog. Signalwaffen)

· Armbrüste

Kurzwaffen:

	Waffe
	Behältnis
	Paragraph
	Hinweis

	bis 5 Kurzwaffen
	DIN EN 1143‑1 Widerstandsgrad 0 gleich VdS 2450: Widerstandsgrad N gleich VDMA RAL‑RG 627 Widerstandsgrad 0
	§ 36 (2)           WaffG

§ 13 (1)           AWaffV
	inklusive Munition

kein Mindestgewicht/Abreißgewicht gefordert

	bis 5 Kurzwaffen
	(gem. Gleichwertigkeitsklausel)

VDMA 24992, Sicherheitsstufe B
	§ 13 (1) Satz 1 AWaffV

§ 36 (2)            WaffG
	kein Mindestgewicht/Abreißgewicht gefordert

keine offene Munitionslagerung1)

	bis 10 Kurzwaffen
	DIN EN 1143‑1 Widerstandsgrad 0
	§ 13 (1) Satz 1 AWaffV

§ 36 (1)            WaffG
	mehr als 200 kg Schrankgewicht oder Abreißgewicht

mehr als 200 kg2) inklusive Munition

	bis 10 Kurzwaffen
	(gem. Gleichwertigkeitsklausel)

VDMA 24992, Sicherheitsstufe B
	§ 13 (1) Satz 1 AWaffV

§ 36 (2)            WaffG
	mehr als 200 kg Schrankgewicht oder Abreißgewicht

mehr als 200 kg2) keine offene Munitionslagerung2)

	mehr als 10 Kurzwaffen -

inklusive Munition

ohne Höchstmengen-




(Standardsteigerung

begrenzung
	DIN EN 1143‑1, Widerstandsgrad 1
	§ 13 (1) Satz 2 AWaffV
	inklusive Munition

(Standardsteigerung)

	mehr als 10 Kurzwaffen –

im 10er Schritt pro 

Waffenschrank ohne

Höchstmengenbegrenzung
	DIN EN 1143‑1 Widerstandsgrad 0

(gem. Gleichwertigkeitsklausel)

VDMA 24992, Sicherheitsstufe B
	§ 13 (1) Satz 1 AWaffV

§ 36 (2)            WaffG
	mehr als 200 kg Gewicht oder Abreißgewicht

mehr als 200 kg2), inklusive Munitionslagerung

mehrere Behältnisse möglich (Kumulation)

wie oben keine offene Munitionslagerung1)


1) im Waffenschrank (Sicherheitsbehältnis)
2) Die sach‑ und fachgerechte Montage nach Herstellerangaben muss der Besitzer des Sicherheitsbehältnisses der Genehmigungsbehörde nachweisen.

Waffenaufbewahrung nach dem Waffengesetz (§ 36 und der Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung (§§ 13 u. 14)

Langwaffen:

	Waffe
	Behältnis
	Paragraph
	Hinweis

	bis 10 Langwaffen
	VDMA 24992, Sicherheitsstufe A
	§ 36 (2) 2         WaffG
	keine offene Munitionslagerung1)  zulässig

	mehr als 10 Langwaffen

ohne Höchstmengenbegrenzung
	VDMA 24992, Sicherheitsstufe B
	§ 13 (2)            AWaffV
	keine offene Munitionslagerung1)  zulässig
(Standardsteigerung)

	mehr als 10 Langwaffen

ohne Höchstmengenbegrenzung
	DIN EN 1143‑4 Widerstandgrad 0
	§ 13 (2)            AWaffV
	inklusive Munition

(Standardsteigerung)

	mehr als 10 Langwaffen

im 10er Schritt pro

Waffenschrank
	VDMA 24992, Sicherheitsstufe A
	§ 13 (2)            AWaffV
	bis zu 10 Waffen pro Behältnis

keine offene Munitionslagerung1) zulässig


Ausnahme:

	Waffe
	Behältnis
	Paragraph
	Hinweis

	bis 10 Langwaffen

und 5 Kurzwaffen
	VDMA 24992, Sicherheitsstufe A

mit Innenfach der Sicherheitsstufe B
	§ 13 (4)            AWaffV
	sogenannter Jägerschrank  ( A-Schrank ) 

Ausnahme:   Kurzwaffen und Munitionslagerung

im Innenfach B zulässig, keine Kumulation zulässig.


VDMA*-Einheitsblatt 24992 (Stand: Mai 1995)                     * Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.

Munition § 13 (3) AWaffV:

Munition, deren Erwerb nicht von der Erlaubnispflicht freigestellt ist, darf nur in einem Stahlbehältnis ohne Klassifizierung mit Schwenkriegelschloss oder einer gleichwertigen Verschlussvorrichtung oder in einem gleichwertigen Behältnis aufbewahrt werden.

Munition  § 13 (4) Satz 2 AWaffV:

Im Falle der Aufbewahrung von Schusswaffen in einem Sicherheitsbehältnis der Sicherheitsstufe A oder B nach VDMA 24992 ist es für die Aufbewahrung der dazugehörigen Munition ausreichend, wem sie in einem Innenfach aus Stahlblech ohne Klassifizierung mit Schwenkriegelschloss oder einer gleichwertigen Verschlussvorrichtung erfolgt; nicht zu den dort aufbewahrten Waffen gehörige Munition darf zusammen aufbewahrt werden.

Waffen‑ und Munitionssammlung § 13 (7) AWaffV:

1. Sammlung moderner Feuerwaffen:

Hier gelten die Anforderungen der §§ 36 WaffG und 13 AWaffV analog.

2. Sammlung historischer Antikwaffen und Munitionssammlung:

Bei einer solchen Sammlung müssen mindestens sicherungstechnische Maßnahmen gegen die Entwendung getroffen werden.

Waffenaufbewahrung nach dem Waffengesetz (§ 36 und der Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung (§§ 13 u. 14)

Waffenkammer:
§ 36 (2) Satz 3 Waffengesetz:


Vergleichbar gesicherte Räume sind als gleichwertig anzusehen.

§ 13 (5) Allgemeine Waffenrecht-Verordnung:
Die zuständige Behörde kann eine andere gleichwertige Aufbewahrung der Waffen zulassen.
	Waffe
	Tür/Wand
	Paragraph
	Hinweis

	bis zu 10 Langwaffen und
mehr als 10 Langwaffen
	VDMA 24992 Tresortür Sicherheitsstufe B;

Eingebaut in:

Geprüfte Wandkonstruktion nach DIN EN

1143‑1, Widerstandsgrad 0 oder
Stahlbeton B 15 nach DIN 1045, Nenndicke

mind. 140 mm oder
Mauerwerk nach DIN 1053‑ 1, Nenndicke

mind. 240 mm Druckfestigkeitsklasse der

Steine mind. 12 plus Mörtelgruppe mind. II
	§ 13 (5)            AWaffV
	keine offene Munitionslagerung im Waffenraum zulässig

	bis zu 10 Langwaffen und
mehr als 10 Langwaffen
	Türe DIN EN 1143‑1, Widerstandsgrad 0

Eingebaut in: wie vor
	§ 13 (5)            AWaffV
	offene Munitionslagerung zulässig


	mehr als 10 Kurz- und Langwaffen, ohne

Höchstmengenbegrenzung
	Türe DIN EN 1143‑1, Widerstandsgrad 1

Eingebaut in:

Geprüfte Wandkonstruktion nach DIN EN

1143‑1, Widerstandsgrad I oder
Stahlbeton B 15 nach DIN 1045, Nenndicke

mind. 140 mm
	siehe Begründung

§ 13 (1) 2         AWaffV
	offene Munitionslagerung zulässig


Waffenaufbewahrungsvarianten, bei denen die zuständige behördliche Beratungsstelle beteiligt werden soll!

Nicht dauernd bewohnte Gebäude, § 13 (6) A WAff V:
Es sind nur 3 Langwaffen zulässig im Sicherheitsbehältnis nach DIN EN 1143‑1, Widerstandsgrad 1,

Ausnahmen sind durch die zuständige Behörde zulässig.
Schützenhäuser und Schießstätten, § 36 (6) WaffG und  § 14 AWaffV:

Die Anforderungen für erlaubnispflichtige Waffen und Munition in den §§ 36 WafffG und in 14 AWaffV sollen analog angewandt werden. Waffen und/oder Munition können anstelle von zulässigen Schränken auch in anderen Behältnissen  verwahrt werden, wenn der Schutz in seiner Gesamtheit den Anforderungen des § 36 WaffG und 14 AWaffV entspricht (Gleichwertigkeitsklausel). Ist  im Einzelfall gemäß § 36 (6) WaffG, insbesondere wegen der Art und Zahl der aufzubewahrenden Waffen oder Munition oder wegen des Ortes der Aufbewahrung ein höherer Sicherheitsstandard erforderlich, hat die zuständige Behörde die notwendigen Ergänzungen anzuordnen. Ein geeignetes Aufbewahrungskonzept ist gem. § 14 AWaffV vom Verein/Betreiber der Behörde vorzulegen.

Waffenaufbewahrung nach dem Waffengesetz (§ 36 und der Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung (§§ 13 u. 14)

Schlussbemerkungen:

1. VDMA‑Schränke und Türen:

Gültigkeit finden nur Stahlschränke nach VDMA 24992‑Einheitsblatt (Stand: 5/95). Das VDMA‑Einheitsblatt wurde zum 31.12.2003 zurückgezogen (siehe dazu auch E DIN EN 14450).

2. DIN‑Schränke und Türen:


 Die im Gesetz genannte Norm DIN EN 1143‑1, Widerstandsgrad 0, basiert auf dem Stand 05/97.

3. Grundsicherung:

Die Forderung nach einer Grundsicherung für Gebäude und Wohnungen besteht gemäß dem neuem Waffenrecht nicht. Trotzdem sollte auf       Schwachstellen geachtet werden und deren Behebung angeregt werden (die Örtlichkeit sollte berücksichtig werden).

4. Schlüsselaufbewahrung:

Bezüglich der sicheren Aufbewahrung der Schlüssel von Sicherheitssbehältnissen wird im Waffengesetz keine Aussage getroffen. 


Es dürfen Dritte keinen Zugriff auf diese Schlüssel haben!
Sie sind gegen Entwendung zu sichern!
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